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ZIVILRECHT

Problem: Dieselmotor EA 189: VW hat Käufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt
Einordnung: Neuer Aspekt dieses Urteils: Die Nutzungsvergütung

OLG Oldenburg, Urteil vom 21.10.2019, 13 U 73/19

Das Inverkehrbringen eines VW-Fahrzeugs mit dem Dieselmotor EA 189 stellt eine vorsätzliche sittenwidrige Schä-
digung dar, so dass dem Käufer eines Gebrauchtwagens mit diesem Motor ein Schadensersatzanspruch aus § 826 
BGB gegen die VW-AG zusteht. Der Käufer kann daher das Fahrzeug zurückgeben und – unter Anrechnung der  
Nutzungsvorteile – den Kaufpreis zurückverlangen.

SACHVERHALT 
Der Kläger kaufte vor dem Bekanntwerden des Abgasskandals einen gebrauchten VW Tiguan bei einem Händler für 
24.400 €. In dem Fahrzeug war der Dieselmotor EA 189 eingebaut. Etwa eineinhalb Jahre nach dem Kauf wurde ein 
von der beklagten VW-AG entwickeltes Software-Update aufgespielt, weil das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ohne dieses 
Update die Stilllegung des Fahrzeugs angeordnet hätte. Der Kläger begehrt von der Beklagten die Rückerstattung des 
Kaufpreises gegen Rückgabe des Fahrzeugs.

Das LG wies die Klage ab. Auf die Berufung des Klägers änderte das OLG die Entscheidung ab und gab der Klage statt. 
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die Revision zum BGH wurde zugelassen.

LÖSUNG 
Das Inverkehrbringen eines Fahrzeugs mit dem genannten Motor stellt eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung dar, 
so dass dem Kläger ein Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB gegen die VW-AG zusteht. Er kann daher das Fahrzeug 
zurückgeben und den Kaufpreis zurückverlangen.

Allerdings muss sich der Kläger die sogenannten Nutzungsvorteile anrechnen lassen, das heißt, dass für jeden gefahrenen 
Kilometer ein Abzug erfolgt. Da der Kläger ca. 100.000 km mit dem Fahrzeug zurückgelegt hatte, musste er sich einen 
Abzug von rund 9.000 € anrechnen lassen. Dies war unter Zugrundelegung einer geschätzten Gesamtlaufleistung des 
Tiguan von 300.000 km zu errechnen.

Der Kläger hat indes keinen Anspruch auf eine Verzinsung des Kaufpreises seit Vertragsschluss (§ 849 BGB). Denn er 
konnte für sein gezahltes Geld bis zur Rückgabe des Fahrzeuges den Wagen ja tatsächlich täglich nutzen. Die vorgericht-
lichen Rechtsanwaltskosten i.H.v. rd. 1.000 € stehen dem Kläger allerdings zu.
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Problem: Schadensersatz wegen Beschädigung des Autos durch den 
Hotel-Parkservice
Einordnung: Beweis einer Vor-Schädigung

OLG Köln, Urteil vom 26.08.2019, 22 U 134/17

Der Halter eines Kfz hat Anspruch auf Schadensersatz, wenn an seinem Fahrzeug beim Abstellen durch einen 
Hotel-Parkservice die Reifen beschädigt werden. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Löcher in den Reifen durch einen 
Fahrfehler des Hotelmitarbeiters mit einer massiven Krafteinwirkung auf die Räder entstanden sind.

SACHVERHALT 
Das Verfahren betrifft die Beschädigung eines Toyota Auris durch einen Hotel-Parkservice. Die Ehefrau des Klägers 
stellte den Wagen vor dem Hotel ab und gab an der Rezeption den Schlüssel ab, damit das Fahrzeug in die Tiefgarage 
des Hotels gefahren werde. Als die Frau nach dem Besuch des Spa-Bereichs zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stand es 
nicht in der Tiefgarage, sondern in einer Parkbucht in der Nähe des Hotels. Aus beiden Reifen der rechten Fahrzeugseite 
war die Luft entwichen. Der Kläger erhob Schadensersatzklage.

Das Hotel wandte ein, die Reifen seien schon vorher beschädigt gewesen. Der mitverklagte Hotelmitarbeiter schilderte 
in der Verhandlung, wie er unmittelbar nach dem Losfahren ein ungewöhnliches Abrollgeräusch und dann einen schlei-
chenden Luftverlust an den Reifen festgestellt habe, weshalb er das Fahrzeug statt in der Tiefgarage in der Parkbucht 
abgestellt habe.

Das LG wies die Klage ab. Es sei trotz der entgegenstehenden Aussage der Ehefrau nicht auszuschließen, dass der 
Schaden schon vor der Übergabe des Fahrzeugs vorgelegen habe. Auf die Berufung des Klägers änderte das OLG das 
Urteil ab und gab der Klage statt. Das Urteil ist rechtskräftig.

LÖSUNG 
Das beklagte Hotel und der mitbeklagte Mitarbeiter sind zur Zahlung von Schadensersatz i.H.v. rd. 6.000 € verpflichtet.

Das eingeholte Sachverständigengutachten hat ergeben, dass die Angaben des Hotelmitarbeiters nicht der Wahrheit 
entsprechen können. Der Gutachter hat festgestellt, dass die Reifen an zwei Stellen derart große Löcher aufwiesen, 
dass die Luft sofort entwichen sein muss. Der Schaden kann demnach nicht schleichend aufgetreten sein. Die Löcher 
müssen demzufolge durch einen Fahrfehler des Hotelmitarbeiters mit einer massiven Krafteinwirkung auf die Räder 
entstanden sein.
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NEBENGEBIETE

Arbeitsrecht

Problem: Zugang einer Kündigungserklärung bei Einwurf in einen 
Hausbriefkasten 
Einordnung: Zugang einer schriftlichen Willenserklärung unter Abwesenden

BAG, Urteil vom 22.08.2019, 2 AZR 111/19

Das in einen Hausbriefkasten eingeworfene Kündigungsschreiben geht dem Empfänger in dem Zeitpunkt zu, sobald 
nach der Verkehrsanschauung mit der nächsten Entnahme zu rechnen ist. Die Fortdauer des Bestehens oder Nicht-
bestehens einer Verkehrsanschauung wird nicht vermutet. Zu den tatsächlichen Grundlagen einer gewandelten 
Verkehrsanschauung muss das LAG Feststellungen treffen.

SACHVERHALT 
Der Kläger wohnt in Frankreich und ist seit Jahren bei der Beklagten in deren Werk in Baden-Württemberg beschäftigt. 
Die Beklagte hatte das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 27.1.2017, einem Freitag, außerordentlich fristlos gekündigt. 
Die Kündigung wurde an diesem Tag von Mitarbeitern der Beklagten gegen 13:25 Uhr in den Hausbriefkasten des Klägers 
eingeworfen. Die Postzustellung am Werksstandort ist bis gegen 11:00 Uhr vormittags beendet.
Mit seiner am 20.2.2017 (Montag) beim Arbeitsgericht eingegangenen Klage machte der Kläger die Rechtsunwirksamkeit 
der Kündigung geltend. Er gab an, das Kündigungsschreiben erst am 30.1.2017 (Montag) in seinem Hausbriefkasten vor-
gefunden zu haben. Dieses sei ihm nicht am 27.1.2017, sondern frühestens am Folgetag zugegangen.
Infolgedessen beantragte der Kläger gerichtlich festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die außer-
ordentliche Kündigung der Beklagten vom 27.1.2017 nicht mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden war. Arbeitsgericht 
und LAG haben die Klage abgewiesen. Auf die Revision des Klägers hat das BAG das Berufungsurteil aufgehoben und die 
Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das LAG zurückverwiesen.

LÖSUNG 
Mit der gegebenen Begründung durfte das Berufungsgericht den Kündigungsschutzantrag nicht abweisen.

Eine verkörperte Willenserklärung unter Abwesenden i.S.v. § 130 I 1 BGB geht zu, sobald sie in verkehrsüblicher Weise 
in die tatsächliche Verfügungsgewalt des Empfängers gelangt ist und für diesen unter gewöhnlichen Verhältnissen die 
Möglichkeit besteht, von ihr Kenntnis zu nehmen. So bewirkt der Einwurf in einen Briefkasten den Zugang, sobald nach 
der Verkehrsanschauung mit der nächsten Entnahme zu rechnen ist. Dabei ist nicht auf die individuellen Verhältnisse 
des Empfängers abzustellen. Im Interesse der Rechtssicherheit ist vielmehr eine generalisierende Betrachtung geboten.

Die Feststellung des Bestehens und Inhalts einer Verkehrsanschauung ist eine im Wesentlichen auf tatsächlichem 
Gebiet liegende Frage, deren tatrichterliche Beantwortung nur einer eingeschränkten revisionsrechtlichen Kontrolle 
daraufhin unterliegt, ob das Berufungsgericht bei seiner Würdigung einen falschen rechtlichen Maßstab angelegt, 
gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat. Das 
LAG kann zur Bestimmung des Zugangszeitpunkts auch eine (gewandelte) Verkehrsanschauung feststellen, die etwa 
aufgrund geänderter Lebensumstände eine spätere Leerung des Hausbriefkastens – etwa mehrere Stunden nach dem 
Einwurf oder bezogen auf eine „feste“ Uhrzeit am Tag – zum Gegenstand hat. Die Frage nach einer Verkehrsanschauung 
kann regional unterschiedlich zu beurteilen sein und die Antwort kann sich im Lauf der Jahre ändern. Die Fortdauer 
des Bestehens oder Nichtbestehens einer Verkehrsanschauung wird nicht vermutet. Zu den tatsächlichen Grundlagen 
einer gewandelten Verkehrsanschauung muss das LAG Feststellungen treffen.

Die vom Berufungsgericht in Bezug genommenen „Normalarbeitszeiten während der Tagesstunden“ eines „erheblichen 
Teils der Bevölkerung“ lassen für sich allein keinen Rückschluss auf eine Verkehrsanschauung betreffend die Gepflogen-
heiten des Verkehrs hinsichtlich der Leerung eines Hausbriefkastens am Wohnort des Klägers zu. (...) Darüber hinaus hat 
es nicht bedacht, dass der Kläger, an dessen Wohnanschrift die Zustellung durchgeführt wurde, nicht in Deutschland, 
sondern in Frankreich wohnt.
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ÖFFENTLICHES RECHT

Problem: Rechtsschutzbedürfnis im Organstreitverfahren
Einordnung: Staatsorganisationsrecht

BVerfG, Beschluss vom 17.09.2019, 2 BvE 2/18

1.	 Das Rechtsschutzbedürfnis für ein Organstreitverfahren kann fehlen, wenn ein Antragsteller völlig untätig 
geblieben ist, obwohl er in der Lage gewesen wäre, die gerügte Rechtsverletzung durch eigenes Handeln recht-
zeitig zu vermeiden. Zwar soll einem Antragsteller nicht unter pauschalem Hinweis auf allgemeine politische 
Handlungsalternativen der Zugang zu einem verfassungsgerichtlichen Verfahren abgeschnitten werden. Von 
derartigen diffusen Handlungsmöglichkeiten sind aber diejenigen Handlungsoptionen abzugrenzen, die nicht 
politisch, sondern normativ vorgesehen sind, gerade um ein Verfassungsrechtsverhältnis erst zu konkretisieren, 
zu gestalten und gegebenenfalls zu klären. 

2	  Von einem Antragsteller ist zu verlangen, gegen die durch den Sitzungspräsidenten des Bundestages verhängten 
parlamentarischen Ordnungsmaßnahmen Ordnungsruf, Ordnungsgeld und Sitzungsausschluss vor Anrufung des 
Bundesverfassungsgerichts zunächst erfolglos das von der Geschäftsordnung des Bundestages vorgesehene Ein-
spruchsverfahren durchzuführen. 

SACHVERHALT 
Nach der konstituierenden Sitzung des 19. Deutschen Bundestages fand in dessen 19. Sitzung am 14. März 2018 nach 
ausführlichen Erläuterungen des Wahlverfahrens durch den Bundestagspräsidenten die Wahl der Bundeskanzlerin als 
erster Tagesordnungspunkt statt. Die Bundeskanzlerin erhielt die erforderliche Mehrheit und leistete anschließend ihren 
Amtseid. Unmittelbar im Anschluss daran äußerte der Bundestagspräsident (Antragsgegner): „Bevor ich die Sitzung 
unterbreche, muss ich noch folgenden Sachverhalt ansprechen: Der Abgeordnete Petr Bystron hat in der Wahlkabine 
den von ihm ausgefüllten Stimmzettel samt seinem Wahlausweis fotografiert und dieses Foto veröffentlicht. Er hat 
damit bewusst gegen den Grundsatz der Geheimhaltung der Wahl verstoßen. Herr Abgeordneter Bystron, wegen dieser 
schwerwiegenden Verletzung der Ordnung und Würde des Bundestages verhänge ich gegen Sie gemäß § 37 unserer 
Geschäftsordnung ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro.“
Nach den eigenen Ausführungen des Antragstellers in seiner Antragsschrift hatte er in der Wahlkabine seinen Abge-
ordnetenausweis und seinen angekreuzten Stimmzettel fotografiert und über seinen Twitter-Account veröffentlicht, 
versehen mit der Überschrift: „Nicht meine Kanzlerin“. Die Stimmabgabe wurde ungeachtet der Ordnungsmaßnahme 
nicht für ungültig erklärt. Der Antragsteller legte keinen Einspruch gegen die Ordnungsmaßnahme ein. Mit Schreiben 
vom 21. März 2018 erklärte die Verwaltung des Deutschen Bundestages gegenüber dem Antragsteller in Höhe von 
1.000 Euro die Aufrechnung mit der ihm zustehenden Abgeordnetenentschädigung.

LÖSUNG 
Der Antrag auf die Feststellung, dass der Antragsgegner die Rechte des Antragstellers aus Art. 38 I 2 GG durch die 
Verhängung des Ordnungsgeldes verletzt hat, ist unzulässig. Dem Antragsteller fehlt das im Organstreitverfahren 
erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. Auch im Organstreitverfahren ist das Rechtsschutzbedürfnis des Organs grund-
sätzlich Voraussetzung für die Sachentscheidung. Das Organstreitverfahren ist eine kontradiktorische Parteistreitigkeit 
mit Antragsteller und Antragsgegner. Es dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von 
Verfassungsorganen oder ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis. Das Rechtsschutzbedürfnis ist gegeben, 
wenn und solange über die Rechtsverletzung zwischen den Beteiligten Streit besteht. Das auf Seiten des Antrag-
stellers erforderliche Rechtsschutzbedürfnis ist jedoch nicht in jedem Fall schon damit dargetan, dass der Antragsteller 
die Verletzung oder unmittelbare Gefährdung eigener oder der Rechte und Pflichten des Organs, dem er angehört, 
im Einzelnen darlegt. Das Bundesverfassungsgericht hat auf einen ihm angetragenen Organstreit hin nicht darüber 
zu befinden, ob dem Antragsteller zur Verfolgung seines Prozesszieles außerhalb der gewählten Verfahrensart andere 
gleichwertige verfassungsrechtliche Wege offen gestanden hätten oder noch offenstehen. Umso weniger darf es einen 
Antragsteller auf den Weg rein politischen Agierens verweisen, der dem Organstreit verfassungsrechtlich und prozessual 
nicht gleichwertig ist. Demgegenüber bestanden seit jeher Zweifel am Rechtsschutzbedürfnis für ein Organstreitver-
fahren, wenn ein Antragsteller völlig untätig geblieben ist, obwohl er in der Lage gewesen wäre, die nunmehr gerügte 
Rechtsverletzung durch eigenes Handeln rechtzeitig zu vermeiden; demgemäß wurde verlangt, dass ein Antragsteller 
die ihm möglichen Schritte unternimmt, um seinem Ziel zur Durchsetzung zu verhelfen. Zwar soll einem Antragsteller 
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nicht unter pauschalem Hinweis auf allgemeine politische Handlungsalternativen der Zugang zu einem verfassungs-
gerichtlichen Verfahren abgeschnitten werden. Von derartigen diffusen Handlungsmöglichkeiten sind aber diejenigen 
Handlungsoptionen abzugrenzen, die nicht politisch, sondern normativ vorgesehen sind, gerade um ein Verfassungs-
rechtsverhältnis erst zu konkretisieren, zu gestalten und gegebenenfalls zu klären.

Nach diesen Maßstäben ist von einem Antragsteller zu verlangen, gegen die durch den Sitzungspräsidenten verhängten 
parlamentarischen Ordnungsmaßnahmen Ordnungsruf, Ordnungsgeld und Sitzungsausschluss vor Anrufung des Bundes-
verfassungsgerichts zunächst erfolglos das von der Geschäftsordnung vorgesehene Einspruchsverfahren durchzuführen. 
Denn das insofern vorgesehene Prozedere ist mit allgemeinen politischen Handlungsalternativen nicht vergleichbar.
Soweit es um Abgeordnete geht, ist verfassungsrechtliche Grundlage der Ordnungsgewalt die durch Art. 40 I 2 GG 
eingeräumte Geschäftsordnungsautonomie, die das Parlament berechtigt, zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den 
Sitzungen Regeln aufzustellen. Diese Geschäftsordnungsautonomie soll das geordnete Funktionieren des Parlaments 
im Staats- und Verfassungsleben sichern. Ihr Regelungsbereich bezieht sich auf die inneren Angelegenheiten des Par-
laments, insbesondere dessen Organisation, Verfahren und Disziplin. Originärer Träger beziehungsweise Inhaber der 
Ordnungsgewalt ist der Bundestag in der Gesamtheit seiner Mitglieder. Das kommt auch in § 39 GOBT zum Ausdruck, 
wonach das Plenum und nicht der Präsident über Einsprüche gegen Ordnungsmaßnahmen entscheidet. Die Ausübung 
seiner Ordnungsgewalt hat der Bundestag auf den sitzungsleitenden Präsidenten übertragen (§ 7 I 2 GOBT), der sie in 
den Plenarsitzungen nach Maßgabe der Ordnungsbestimmungen der §§ 36 bis 41 GOBT in eigener Verantwortung und 
unabhängig wahrnimmt.
Der Einspruch wird als Rechtsbehelf verstanden. Er hat keine aufschiebende Wirkung. Allgemein gilt, dass dem Einspruch 
der Charakter eines Antrags auf Abhilfe an die „nächsthöhere Instanz“ zugeschrieben wird, mit dem der betroffene Abge-
ordnete eine Überprüfung der gegen ihn ergangenen Ordnungsmaßnahme durch den Bundestag, den Inhaber der 
Ordnungsgewalt, erreichen will. Dies hebt den Einspruch von anderen, außerhalb eines solchen ausdrücklichen Rege-
lungssystems stehenden politisch-parlamentarischen Handlungsmöglichkeiten ab.

Die seitens des Antragstellers wie auch in Teilen des Schrifttums vertretene Auffassung, der Einspruch sei mangels 
gegenüber dem Parlament bestehender Entlastungs- und Kontrollfunktion als Rechtsbehelf verzichtbar, überzeugt nicht. 
Eine Entlastung des etwaig nachfolgenden verfassungsgerichtlichen Verfahrens kommt dem Einspruch aufgrund seiner 
niedrigen Erfolgsquote in der Tat nicht zu. Jedoch geht es hier um eine normative Betrachtung des Einspruchs als vom 
parlamentarischen Binnenrecht vorgesehenes Element der Konfrontation mit dem Zweck der jedenfalls möglichen Auf-
klärung eines Verfassungsrechtsverhältnisses.
Gleiches gilt für die dem Einspruch vereinzelt abgesprochene Kontroll- und Selbstreinigungsfunktion. Von den Fällen 
nachträglicher Verhängung von Ordnungsmaßnahmen abgesehen, wird die entsprechende Entscheidung des Sitzungs-
präsidenten in der Regel, so wie auch im vorliegenden Verfahren, zeitlich kurzfristig und in der Aktualität der konkreten 
Situation getroffen werden. Über den Einspruch wird hingegen am nächsten Plenarsitzungstag entschieden. Allein 
schon aufgrund dieses „retardierenden Moments“ gibt die Formalisierung des Einspruchsverfahrens Gelegenheit zur 
parlamentarischen Reflexion und eröffnet eine Kontrollmöglichkeit.
Zu berücksichtigen ist ferner, dass das Einspruchserfordernis im Spannungsverhältnis von Parlament und Abgeordneten 
beziehungsweise von Geschäftsordnungsautonomie und Abgeordnetenrechten eine wesentliche legitimatorische 
Funktion erfüllt. Die durch den Bundestagspräsidenten wahrgenommene Ordnungs- und Disziplinargewalt ist 
Bestandteil der dem Parlament durch Art. 40 I 2 GG gewährleisteten Geschäftsordnungsautonomie. Träger und Inhaber 
dieser Ordnungsgewalt ist mithin das Plenum des Deutschen Bundestages. Der Sitzungspräsident übt sie jedoch kraft 
Übertragung durch das Parlament und nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung in eigener Verantwortung  
und unabhängig aus. Es handelt sich also um eine Delegation, die Begründung einer neuen, eigenständigen  
Zuständigkeit des Delegatars. Dem entspricht es, dass der Abgeordnete, der von einem Ordnungsruf, einem Sit-
zungsausschluss oder der Verhängung von Ordnungsgeld betroffen ist, gem. § 39 GOBT Einspruch zum Bundestag 
erheben kann. Dass das Plenum des Bundestages über den Einspruch entscheidet, ist Ausdruck des Umstandes,  
dass es weiterhin Träger der Ordnungsgewalt bleibt. Diese gehört zu den traditionellen Bereichen der Geschäftsord-
nungsautonomie und steht dem Bundestagspräsidenten als sitzungsbezogene Kompetenz gerade nicht in vollem 
Umfang originär zu, sondern ist, jedenfalls was die Mitglieder des Bundestages anbelangt, durch das Parlament  
„in seine Hände gelegt“. Dem entspricht, dass das Plenum in seiner Entscheidungsbefugnis nicht eingeschränkt ist; 
es ist an die vorgängige Entscheidung des Bundestagspräsidenten nicht gebunden. Die Entscheidung über den  
Einspruch stellt sich damit als die originäre Plenumsentscheidung und wesentliches Element des Meinungsbildungs- 
und Diskursprozesses im Parlament dar.
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Für die auch verfassungsprozessuale Relevanz des Einspruchsverfahrens spricht schließlich die Bedeutung des von  
sämtlichen einspruchsfähigen Ordnungsmaßnahmen geschützten Guts, nämlich Ordnung und Würde des Bundestages. 
Mit diesen unbestimmten Rechtsbegriffen sind Konzepte in Bezug genommen, die offen sind für gesellschaftliche Ent- 
wicklungen und deren Spiegelung im parlamentarischen Raum und als Ausdruck eines sich wandelnden Selbstverständ-
nisses des Bundestages durchaus einem dynamischen Verständnis unterliegen können. Umso dringender ist es dann 
jedoch geboten, das gesamte Parlament mit der Frage zu befassen, ob der Bundestagspräsident als mit der Ordnungs-
gewalt betrauter Delegatar der Geschäftsordnungsautonomie die treffende Wertung des gültigen parlamentarischen 
Willensbildungsprozesses vollzogen hat.
Von einem Abgeordneten kann daher erwartet werden, gegen formelle Ordnungsmaßnahmen das von der Geschäfts-
ordnung vorgesehene statthafte Einspruchsverfahren anzustrengen und erst nach dessen Erfolglosigkeit um 
verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz nachzusuchen. Nur so kann der innerparlamentarische Willensbildungs- und  
Diskursprozess durchlaufen und abgeschlossen werden. Dies dient somit zugleich einer verfahrensrechtlichen Eröff- 
nung und Stärkung des parlamentarischen Reflektionsraums: Das im parlamentarischen Verfahren nach Art. 42 GG 
gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung und Entscheidungssuche eröffnet Möglichkeiten eines 
Ausgleichs widerstreitender Interessen und trägt zu einer Willensbildung der Abgeordneten bei, die sie in die Lage 
versetzt, die Verantwortung für ihre Entscheidung zu übernehmen. Streit über das parlamentarische Selbstverständnis 
gehört in erster Linie in den Binnenraum des Parlaments, sofern dieser regelhafte Mechanismen zur Konsensbildung  
und Dissensbewältigung bereithält. Dies ist mit dem System der Ordnungsmaßnahmen der §§ 36 ff. GOBT und dem  
nachgelagerten Einspruchsverfahren des § 39 GOBT der Fall.
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Problem: Einschätzung einer Äußerung als „jugendgefährdend“
Einordnung: Grundrechte

BVerfG, Beschluss vom 27.08.2019, 1 BvR 811/17

Entscheidungen, die an die Bewertung einer durch Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützten Äußerung als jugend-
gefährdend nachteilige Rechtsfolgen knüpfen, müssen der wertsetzenden Bedeutung des Grundrechts der 
Meinungsfreiheit Rechnung tragen. Diese Grundsätze sind auch dann zu beachten, wenn nicht die Meinungsäußerung 
selbst Gegenstand eines Verfahrens ist, sondern deren Bewertung ihrerseits Grundlage für eine weitere belastende 
staatliche Maßnahme wird. Soweit eine Einstufung von Äußerungen als „jugendgefährdend“ die Grundlage für die 
bußgeldbewehrte Pflicht zur Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten bildet, muss im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung auch berücksichtigt werden, welche Bedeutung eine solche Pflicht für die Möglichkeit der freien 
Meinungsäußerung der Betroffenen besitzt.

SACHVERHALT 
Der Beschwerdeführer ist einer der Landesverbände der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) und 
unterhält eine allgemein zugängliche Facebook-Seite, auf der er eigene Texte zu politischen Themen einstellt und auf 
fremde Texte verlinkt. Zwischen November 2014 und Januar 2016 erstellte der Beschwerdeführer eine Vielzahl von kämp-
ferischen Beiträgen zur Flüchtlingspolitik, die sowohl von Nutzerinnen und Nutzern als auch von dem Beschwerdeführer 
selbst mit grob herabsetzenden Kommentaren gegenüber Flüchtlingen versehen wurden. Aufgrund der Beiträge setzte 
die Landesmedienanstalt gegen den Beschwerdeführer eine Geldbuße fest. Der Beschwerdeführer habe einen Jugend-
schutzbeauftragten bestellen müssen, da er jugendgefährdende Angebote geschäftsmäßig über Telemedien zugänglich 
mache.
Auf den hiergegen gerichteten Einspruch stellte das Amtsgericht fest, dass es nicht darauf ankomme, ob die Beiträge 
tatsächlich volksverhetzenden Inhalt hätten. Die Jugendgefährdung folge schon aus den grob vereinfachten Darstel-
lungen, Slogans und Kommentaren, die geeignet seien, zur undifferenzierten Ablehnung ganzer Bevölkerungsgruppen 
und aggressiver Feindseligkeit gegenüber religiösen und ethnischen Minderheiten beizutragen. Demnach habe der 
Beschwerdeführer einen Jugendschutzbeauftragten bestellen müssen; weil er dies versäumt habe, sei die verhängte 
Geldbuße rechtmäßig. Das Kammergericht verwarf die Rechtsbeschwerde als unbegründet. Mit seiner Verfassungs-
beschwerde rügt der Beschwerdeführer unter anderem eine Verletzung seines Grundrechts auf Meinungsfreiheit aus  
Art. 5 I GG.

LÖSUNG 
Soweit der Beschwerdeführer rügt, durch die angegriffenen Entscheidungen in seiner Meinungsfreiheit aus Art. 5 I 1 GG 
verletzt zu sein, ist die Verfassungsbeschwerde zulässig und begründet.
Politische Parteien sind Träger von Grundrechten, insbesondere der Meinungsfreiheit aus Art. 5 I GG. Gegenstand des 
Schutzbereichs sind Meinungen, das heißt durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens geprägte Äuße-
rungen, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder unwahr erweisen, ob sie begründet oder grundlos, 
emotional oder rational sind, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Daher fallen die 
beanstandeten Kommentare nicht schon deshalb aus dem Schutzbereich des Art. 5 I 1 GG, weil sie sich gegen Minder-
heiten richten oder einen hetzerischen und möglicherweise offen rassistischen Gehalt aufweisen.
Das Grundrecht der Meinungsfreiheit ist nicht vorbehaltslos gewährt. Ein Eingriff in die Meinungsfreiheit bedarf aber 
immer der besonderen Rechtfertigung. So ist es erforderlich, dass Entscheidungen, die an die Bewertung einer durch  
Art. 5 I 1 GG geschützten Äußerung als jugendgefährdend nachteilige Rechtsfolgen, wie die Pflicht zur Bestellung eines 
Jugendschutzbeauftragten, knüpfen, die wertsetzende Bedeutung des Grundrechts der Meinungsfreiheit berücksichtigen.
Diesen Anforderungen genügen die angegriffenen Entscheidungen nicht. Erforderlich ist eine nachvollziehbare Dar-
legung der einzelnen Subsumtionsschritte unter die Tatbestandsmerkmale der angewendeten Norm, in der sich die 
Fachgerichte mit der wertsetzenden Bedeutung der Meinungsfreiheit auseinandersetzen und insbesondere den hier in 
Frage stehenden Jugendschutz berücksichtigen. Das Gericht hat hingegen die Äußerungen nur pauschal als jugend-
gefährdend eingestuft, ohne einzelfallbezogen den Bedeutungsgehalt der beanstandeten Äußerungen in tragfähiger Weise 
zu ermitteln und die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Insbesondere setzte es sich nicht in 
irgendeiner Weise mit der hier in Frage stehenden Sanktion - der Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten - und deren 
Bedeutung und Eingriffsgewicht für Verantwortliche von Äußerungen in sozialen Netzwerken auseinander.
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Problem: § 239a StGB trotz zwischenzeitlicher Freilassung des Entführten 
Einordnung: Zeitlich-funktionaler Zusammenhang

BGH, Beschluss vom 16.04.2019, 3 StR 35/19

1.	 Der finale und zeitliche Zusammenhang der Bemächtigungslage mit der beabsichtigten Erpressung setzt voraus, 
dass aus Sicht des Täters dem Opfer noch während der Zwangslage die erstrebte Handlung abgenötigt werden soll, 
wohingegen der Tatbestand des § 239a I StGB nicht verwirklicht ist, wenn das Opfer die erzwungene Handlung 
erst nach der Freilassung vornehmen soll. 

2.	 Dieser Zusammenhang kann trotz vorübergehender räumlicher Trennung des Opfers vom Täter gegeben sein, 
wenn sich in dieser Zeit das vorausgegangene Sichbemächtigen in Form einer psychisch vermittelten Zwangslage 
weiter auf das Opfer ausgewirkt hat und die Handlung nach Wiedererlangung der physischen Herrschaft über das 
Opfer erfolgen sollte.

SACHVERHALT 
A und B hatten den O in ihre Gewalt gebracht. Der Wahrheit zuwider behaupteten A und B, dass O ihnen Geld schulde. 
Erst wenn er diese Schulden beglichen habe würden sie ihn „laufen lassen“.
Über 3 Tage hinweg war O der Freiheit beraubt und wurde durch die wiederholte Anwendung massiver Gewalt sowie 
durch Drohungen und Demütigungen psychisch destabilisiert und gefügig gemacht.
A und B forderten O auf, in einem Ladengeschäft Spielekonsolen zu stehlen. A und B warteten im Auto auf die Rückkehr 
des O. Erst wenn die Konsolen verkauft wären und so seine „Schulden“ beglichen wären, würden sie ihn freilassen.
Ist § 239a I 1. Var. verwirklicht?

LÖSUNG 
Eine Bemächtigungslage entsteht, wenn der Täter die physische Herrschaft über das Opfer erlangt. Deren finaler und 
zeitlicher Zusammenhang mit der beabsichtigten Erpressung setzt voraus, dass aus Sicht des Täters dem Opfer noch 
während der Zwangslage die erstrebte Disposition über das Vermögen abgenötigt werden soll, wohingegen der Tatbe-
stand des § 239a I StGB (ebenso wie § 239b StGB) nicht verwirklicht ist, wenn das Opfer die erzwungene Handlung erst 
nach der Freilassung vornehmen soll.

Durch die zwischenzeitliche Freilassung zur Begehung des Diebstahls entfällt nicht der von § 239a I StGB geforderte 
funktionale und zeitliche Zusammenhang zwischen der verfestigten Bemächtigungslage und der beabsichtigten 
Erpressung.
Die von A und B geschaffene Bemächtigungslage sollte den unbeaufsichtigten Diebstahl der Spielekonsolen über-
dauern. Auch als O den PKW verlassen hatte, wirkte sich das vorausgegangene Sichbemächtigen in Form einer psychisch 
vermittelten Zwangslage aus: O fühlte sich ohnmächtig, hilflos, überwacht und verfolgt. Nach dem Tatplan sollte O die 
Übergabe der Beute vornehmen, wenn A und B auch die physische Herrschaft über ihn zurückerlangt haben würden; 
erst nach der vollständigen, von beiden akzeptierten Erfüllung der Forderungen, derer sie sich berühmten, sollten die 
Misshandlungen enden und der O tatsächlich aus der Bemächtigungslage entlassen werden.
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